
 

 

 

 

 

 

DEFACTO ENDE VON ENTSCHÄDIGUNGEN GEMÄSS EPIG 

 
 

Bisher war der Arbeitgeber bei Arbeitnehmern, die behördlich in Quarantäne geschickt wur-

den, laut Epidemiegesetz zur Weiterzahlung des Entgelts verpflichtet, konnte aber im Gegen-

zug die Rückerstattung des Entgelts bei der Bezirksverwaltungsbehörde beantragen. In der 

Praxis war (vor allem auch seitens der ÖGK) die Sichtweise vorherrschend, dass die Absonde-

rung den Krankenstand rechtlich „verdrängt“ und die Vergütung daher ausschließlich nach  

§ 32 Epidemiegesetz zu beurteilen ist.    

 

Die Bestimmung des § 32 Epidemiegesetz hat nun aber für Zeiträume ab 01.08.2022 ihren   

Hauptanwendungsbereich verloren, weil Arbeitnehmer behördlich nicht mehr in Quarantäne   

verbleiben müssen, sondern sich wie bei jeder anderen Erkrankung krankschreiben lassen. Der  

Arbeitgeber ist diesfalls zur Entgeltfortzahlung nach den allgemeinen Krankenstandregelun-

gen verpflichtet, ohne einen Kostenrückersatz zu erhalten. Damit wird das Pandemierisiko des 

Ausfalls von COVID-19-positiven symptomatischen Arbeitnehmern auf die Betriebe überwälzt.   

 

In § 32 Epidemiegesetz wurde kürzlich ein neuer Absatz 1a eingefügt. Dieser hat folgenden Wort-

laut:   

„Abweichend von Abs 1 Z 1 und Z 3 ist für die Dauer der Pandemie mit COVID-19 eine Vergütung 

nach Abs 1 auch dann zu leisten, wenn bei einer natürlichen Person der Nachweis einer befugten 

Stelle über ein positives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 vorliegt. Die 

Vergütung ist für jeden Tag zu leisten, für den eine Maßnahme gemäß § 7 oder § 17 angeordnet 

worden wäre. Ebenso ist eine Vergütung zu leisten, wenn einer Person aufgrund einer Verordnung 

nach § 7b Abs 1 Verkehrsbeschränkungen auferlegt wurden und ihr deshalb durch die Behinderung 

ihres Erwerbes ein Vermögensnachteil entstanden ist.“   

 

Aus dem Epidemiegesetz in Verbindung mit der COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung 

ergibt sich, dass Vergütungen durch die Bezirksverwaltungsbehörden für den Verdienstentgang 
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gemäß § 32 Epidemiegesetz bei COVID-19-infizierten symptomfreien Arbeitnehmern weiterhin 

anwendbar bleiben, wenn   

▪ das Arbeiten mit durchgehend getragener FFP2-Maske aus medizinischen Gründen 

(zB Schwangere) oder aufgrund der Art der Arbeitsleistung (zB Sänger, Musiker, Logopäde oÄ;   

uE fallen aber auch körperlich schwere Arbeiten darunter) nicht möglich ist und   

▪ keine sonstigen geeigneten organisatorischen oder räumlichen Schutzmaßnahmen getroffen 

werden können.   

 

Praktische Anmerkung 

Es ist davon auszugehen, dass die für die Rückvergütungen gemäß § 32 Epidemiegesetz zuständi-

gen Verwaltungsstellen der Bundesländer bzw Bezirksverwaltungsbehörden ihre Antragsformulare 

anpassen werden. Voraussichtlich werden die Arbeitgeber daher in den Rückvergütungsanträgen 

künftig ausdrücklich bestätigen müssen (mit nachvollziehbarer Begründung), warum im konkreten 

Einzelfall keine Arbeitsleistung des (symptomlosen) Arbeitnehmers möglich war. Dies wird in der 

Praxis neuen Diskussionsstoff bei der ohnehin schon „überbürokratisierten“ Verdienstentgangs-Ent-

schädigung mit sich bringen.   
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